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Cherry AG 

München 

ISIN DE000A3CRRN9 / WKN A3CRRN  

 

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in § 14 der Satzung der Cherry AG gere-
gelt. Vorstand und Aufsichtsrat der Cherry AG haben das Vergütungssystem für die Mitglie-
der des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie die daraus abgeleitete Vergütung gemäß § 14 
der Satzung der Hauptversammlung am 8. Juni 2022 gemäß § 113 Abs. 3 AktG unter Tages-
ordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Hauptversammlung der Cherry AG 
hat das Vergütungssystem sowie die daraus abgeleitete Vergütung gemäß § 14 der Satzung 
am 8. Juni 2022 mit einer Zustimmungsquote von 99,99 % des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals bestätigt. 

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung vom 8. Juni 2022 zu Tages-
ordnungspunkt 7 „Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für 
die Mitglieder des Aufsichtsrats“ 

   

Gültig abgegebene Stimmen: 18.929.929 (= 77,90 % des Grundkapitals) 

davon JA-Stimmen: 18.928.060 99,99 % 

davon NEIN-Stimmen:  1.869 0,01 % 
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Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Cherry AG 

I. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen 
Entwicklung 

Das System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt die Empfehlungen und An-
regungen des DCGK. 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und 
in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Verantwortung und ihren Aufgaben so-
wie zur Lage der Gesellschaft stehen. Die jeweilige Höhe der festen jährlichen Vergü-
tung berücksichtigt die konkrete Funktion und die Verantwortung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft. Zugleich soll die Vergütung die Übernahme eines Man-
dats als Mitglied oder Vorsitzender des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses hinrei-
chend attraktiv erscheinen lassen, um entsprechend qualifizierte Kandidaten für den 
Aufsichtsrat gewinnen und halten zu können. Dies ist Voraussetzung für eine best-
mögliche Überwachung und Beratung des Vorstands, die wiederum einen wesentli-
chen Beitrag für eine erfolgreiche Geschäftsstrategie und den langfristigen Erfolg der 
Gesellschaft leistet. 

Entsprechend der Anregung G.18 DCGK sehen die aktuellen Vergütungsregelungen 
keine erfolgsorientierte Vergütung, sondern eine reine Festvergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft vor. Auf diese Weise kann der Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft die unabhängige Beratung und Kontrolle des Vorstands am besten wahr-
nehmen. Der Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft entwickelt sich in aller Regel nicht parallel zum ge-
schäftlichen Erfolg des Unternehmens beziehungsweise zur Ertragslage der Gesell-
schaft. Vielmehr wird häufig gerade in schwierigen Zeiten, in denen eine variable Ver-
gütung unter Umständen zurückgeht, eine besonders intensive Wahrnehmung der 
Beratungs- und Überwachungsfunktion durch die Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft erforderlich sein. Variable Vergütungsbestandteile sowie finanzielle 
oder nichtfinanzielle Leistungskriterien sind nicht vorgesehen. 

II. Vergütungsbestandteile 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht aus einer festen Vergütung in 
Höhe von EUR 45.000,00. Zudem erstattet die Gesellschaft den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats die in Ausübung ihres Amtes entstandenen notwendigen Auslagen und die 
von ihnen gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. Ferner werden die Mitglieder des 
Aufsichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe 
unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder ein-
bezogen, soweit eine solche besteht. Der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden 



 

Seite 3/4 
 

und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden 
und der Mitglieder von Ausschüssen wird angemessen berücksichtigt, sodass auch 
der Empfehlung G.17 DCGK entsprochen wird. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-
hält für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft eine feste Vergütung in Höhe von 
EUR 90.000,00 und der Stellvertreter eine feste Grundvergütung von EUR 67.500,00. 

Für die Tätigkeit im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats erhalten jeweils zusätzlich 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses EUR 25.000,00 und jedes andere Mitglied 
des Prüfungsausschusses EUR 12.500,00 für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesell-
schaft. Der Vorsitzende des Nominierungsausschusses und der Vorsitzende des Per-
sonal- und Vergütungsausschusses erhalten jeweils zusätzlich eine jährliche feste 
Vergütung von EUR 15.000,00. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats, das Mitglied des Per-
sonal- und Vergütungsausschusses oder des Nominierungsausschusses ist, ohne Vor-
sitzender zu sein, erhält eine zusätzliche feste jährliche Vergütung von jeweils EUR 
7.500,00. 

Die jährliche Vergütung ist jeweils zum Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar und ist 
dann innerhalb der ersten sechs Wochen des neuen Geschäftsjahrs zur Zahlung fällig. 
Mitglieder des ersten Aufsichtsrats sowie Aufsichtsratsmitglieder, die während des 
laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat, einen Ausschuss oder eine bestimmte 
Funktion eintreten oder aus dem Aufsichtsrat, einem Ausschuss oder einer bestimm-
ten Funktion ausscheiden, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Mitglied-
schaft bzw. der Wahrnehmung ihrer Funktion ein Zwölftel des betreffenden jährli-
chen Vergütungsteils. 

III. Festsetzung, Umsetzung und Überprüfung des Vergütungssystems 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festle-
gung der Amtszeit bei der Wahl durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit be-
ginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Mitglieder des Aufsichtsrats können vorbe-
haltlich der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen abberufen werden. Je-des Auf-
sichtsratsmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates – oder, im Falle einer Amtsnie-
derlegung durch den Vorsitzenden, seinem Stellvertreter – mit einer Frist von einem 
Monat niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung 
durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder 
auf die Einhaltung der Frist verzichten.  

Die Aufsichtsratsvergütung wird regelmäßig, mindestens jedoch alle vier Jahre vom 
Vorstand sowie vom Aufsichtsrat der Gesellschaft überprüft. Dazu kann ein 
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horizontaler Marktvergleich mit Aufsichtsratsvergütungen in anderen Unternehmen 
erstellt werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann dabei von einem unabhängi-
gen ex-ternen Vergütungsexperten unterstützt werden. Bei wesentlichen Änderun-
gen, spätestens jedoch alle vier Jahre, werden das Vergütungssystem und die Vergü-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Hauptversammlung zum Beschluss vorge-
legt. Die Hauptversammlung kann das jeweils bestehende System der Aufsichtsrats-
vergütung bestätigen oder einen Beschluss zur Änderung fassen. Entsprechende Be-
schlussvor-schläge an die Hauptversammlung werden gemäß der gesetzlich geregel-
ten Kompetenzordnung vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft unter-
breitet, sodass es zu einer gegenseitigen Kontrolle der beiden Organe kommt. Die in 
den Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat festgelegten Regeln 
für den Umgang mit Interessenkonflikten werden bei den Verfahren zur Einrichtung, 
Umsetzung und Überprüfung des Vergütungssystems eingehalten. Die Entscheidung 
über die letztendliche Ausgestaltung des Vergütungssystems ist der Hauptversamm-
lung zugewiesen. Somit ist ein System der gegenseitigen Kontrolle bereits in den ge-
setzlichen Regelungen verankert.  

 


